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Ein Tag bei der Feuerwehr 
 

Bei diesem Ausflug werden die großen 
roten Feuerwehrfahrzeuge genau unter 
die Lupe genommen und gezeigt, welche 
spannenden Aufgaben die Feuerwehr 
übernimmt. 
Zum Abschluss wird gemeinsam gegrillt. 

 

Wann?  Mittwoch, den 22.07.2026 

Uhrzeit? 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Wo?  Feuerwache 1, Idar-Oberstein 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Junker & Frau Geminn-Bootz 
 
Kosten? 20,00 € 



37

Salinental & Bimmelbahn

Wir fahren mit dem Zug nach Bad Kreuznach 
und bummeln durch die Stadt ins schöne 
Salinental!
Von dort aus machen wir eine Rundfahrt mit 
der Bimmelbahn und genießen die 
spektakulären Ausblicke rund um die Nahe!

Hinweis: Für gehsichere Spaziergänger: innen

Wann? Samstag, den 01.08.2026

Uhrzeit? 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Wo? Bad Kreuznach

Treffpunkt? Bahnhof Idar-Oberstein

Teilnehmer? 6

Betreuer? Frau Kleine & Frau Ruppenthal

Kosten? 63,00 €
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Kirner Kerb 
 

Gemeinsam geht es auf die Kirner Kerb, 
wo uns ein schöner Nachmittag mit 
buntem Treiben, Ständen und 
gemütlicher Atmosphäre erwartet. 
 

 

Wann?  Montag, den 10.08.2026 

Uhrzeit? 15.15 Uhr bis 19.15 Uhr 

Wo?  Kirn 

Treffpunkt? Zentrale NHW - Göttschied 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Freund & Herr Thomas 
 
Kosten? 29,00 € 
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Luisenpark Mannheim 
 

Erlebt die grüne Oase mitten in der Stadt 
Mannheim.  
Weite Parklandschaften, bunte Blumen, 
ruhige Seen und die beliebten 
Gondoletta-Bootsfahrten laden zum 
Entspannen ein.  

 

Wann?  Samstag, den 15.08.2026 

Uhrzeit? 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Wo?  Mannheim 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Reimann & Herr Keppler 
 
Kosten? 101,00 € 
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Mosel-Schifffahrt 

Mit dem Schiff fahren wir von Zeltingen-Rachtig 
durch die Schleuse nach Bernkastel-Kues, 
schlendern durch die romantische Altstadt und 
genießen einen kleinen Snack oder ein Eis. 
Anschließend genießen wir die entspannte 
Rückfahrt auf der Mosel.

Hinweis: Für gehsichere Spaziergänger: innen

Wann? Samstag, den 15.08.2026

Uhrzeit? 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Wo? Zeltingen-Rachtig/Bernkastel-Kues

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein

Teilnehmer? 6

Betreuer? Herr Thomas & Frau Geminn-Bootz

Kosten? 81,00 €
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Schloss & Schmetterlinge 
 

Wir besuchen das beeindruckende 
Schloss Sayn mit seiner historischen 
Architektur und genießen den herrlichen 
Blick über das Rheintal. Anschließend 
erkunden wir den Schmetterlingspark, wo 
tropische Schmetterlinge in naturnaher 
Umgebung fliegen. 

 

Wann?  Samstag, den 22.08.2026 

Uhrzeit?  9.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Wo?  Sayn 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Henn & Herr Uglesic 
 
Kosten? 98,00 € 
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Feuerwehr-Museum

Wir besuchen das Feuerwehrmuseum, 
das spannende Einblicke in die 
Geschichte und Technik der Feuerwehr 
bietet. Historische Fahrzeuge, 
Ausrüstungen und interaktive 
Ausstellungen machen den Besuch 
interessant für Groß und Klein.

Wann? Samstag, den 29.08.2026

Uhrzeit? 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Wo? Hermeskeil

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein

Teilnehmer? 6

Betreuer? Frau Dalheimer-Brunk & Herr Stein

Kosten? 56,00 €
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Zoo Neunkirchen 
 

Im Zoo Neunkirchen könnt ihr die Vielfalt 
der Tierwelt entdecken und bei der 
Tierfütterung hautnah erleben, wie die 
Tiere versorgt werden. Ein spannender 
und abwechslungsreicher Ausflug für 
Groß und Klein. 

 

Wann?  Samstag, den 29.08.2026 

Uhrzeit? 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Wo?  Neunkirchen 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Geminn-Bootz & Herr Thomas 
 
Kosten? 88,00 € 
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Veitsrodter Regionalmarkt II 
 

Kommt mit uns nach Veitsrodt!  
Wir bummeln über den Flohmarkt und 
genießen in der Markthalle leckere 
regionale Köstlichkeiten.  
Danach beenden wir den Tag mit einem 
kleinen Überraschungsausflug. 
 

 

Wann?  Samstag, den 05.09.2026 

Uhrzeit? 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Wo?  Veitsrodt 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Heidrich-Dürr & Frau Kleine 
 
Kosten? 35,00 € 
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Tiererlebnispark Bell

Im Tiererlebnispark Bell könnt ihr heimische 
und exotische Tiere hautnah erleben. Auf 
spannenden Rundwegen gibt es 
Streichelgehege, Fütterungen und viel Platz 
zum Entdecken und Spielen – ein 
erlebnisreicher Ausflug wartet auf euch!

Hinweis: Für gehsichere Spaziergänger: innen

Wann? Samstag, den 12.09.2026

Uhrzeit? 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Wo? Bell

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein

Teilnehmer? 6

Betreuer? Frau Kleine & Frau Geminn-Bootz

Kosten? 70,00 €
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Wellnesstag II 
 

Stress aus, Entspannung an! 
 
Massage, Maniküre, Gesichtsmaske und 
eine kleine Traumreise - nichts muss, 
alles kann! 
 

 

Wann?  Samstag, den 12.09.2026 

Uhrzeit? 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Wo?  Räumlichkeiten der Tagesförderstätte 

Treffpunkt? TAF, Saarstr. 2, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Henn & Frau Werle 
 
Kosten? 46,00 € 
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Ketten fädeln 
 

Beim Ketten- und Armbänderfädeln 
könnt ihr kreativ eigene Schmuckstücke 
gestalten.  
Dazu gibt es einen kleinen Snack, um 
zwischendurch neue Energie zu tanken – 
ein entspannter und spaßiger Workshop 
für alle Altersgruppen. 

 

Wann?  Sonntag, den 13.09.2026 

Uhrzeit? 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Wo?  Räumlichkeiten FuD 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Wystrach & Frau Sagawe 
 
Kosten? 33,00 € 
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Feuerwerk St. Goar 
 

Am Rheinufer in St. Goar erwartet euch 
ein spektakuläres Feuerwerk. Dazu 
könnt ihr euch beim Stadtfest mit 
leckerem Essen und erfrischenden 
Getränken stärken – ein stimmungsvoller 
Abend am Rhein. 

 

Wann?  Samstag, den 19.09.2026 

Uhrzeit? 16.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr 

Wo?  St. Goar 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Reimann & Frau Witzl 
 
Kosten? 63,00 € 
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Frühstück & Shoppingtour 
 

Wir starten mit einem gemütlichen 
Frühstück im Wendelinushof und 
machen uns anschließend auf zu einer 
Shoppingtour im Saarpark-Center, um 
nach Herzenslust zu stöbern und 
einzukaufen. 
Hinweis: Frühstück im Preis enthalten. 

 

Wann?  Samstag, den 19.09.2026 

Uhrzeit?  8.30 Uhr bis 15.00 Uhr 

Wo?  St.Wendel / Neunkirchen 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Henn & Herr Uglesic 
 
Kosten? 93,00 € 
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Planet-Bowling II 
 

Wir machen gemeinsam einen Ausflug 
zur Bowling-Halle in Kaiserslautern! 
 
Snacks sind inklusive – so ist für leckere 
Pausen bestens gesorgt. 
 

 

Wann?  Samstag, den 26.09.2026 

Uhrzeit? 11.15 Uhr bis 17.30 Uhr 

Wo?  Kaiserslautern 

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein 

Teilnehmer? 6 

Betreuer? Frau Geminn-Bootz & Herr Thomas 
 
Kosten? 98,00 € 
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André Rieu Tour 2026

Erlebt André Rieu – den König des 
Walzers live!
Ein Abend voller Musik, Gefühl und 
unvergesslicher Stimmung – ein 
Highlight für alle Musikliebhaber.

Wann? Donnerstag, den 24.09.2026

Uhrzeit? Ca. 16.00 Uhr bis Ende

Wo? Festhalle Frankfurt

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein

Teilnehmer? 6

Betreuer? Herr Ulrich & Frau Heidrich-Dürr

Kosten? 226,00 €
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PUR-Konzert

Erlebt PUR live auf Konzerttour!

Ein unvergesslicher Abend voller Musik, 
Emotionen und guter Laune für alle 
Fans.

Wann? Sonntag, den 20.12.2026

Uhrzeit? 16.30 Uhr bis ca. 23.30 Uhr

Wo? SAP Arena Mannheim

Treffpunkt? FuD, Hauptstr.465, Idar-Oberstein

Teilnehmer? 6

Betreuer? Frau Karkossa & (noch in Klärung)

Kosten? 183,00 €
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Ferien und Feiertage 2026 
 
 
 

Ferienkalender Rheinland-Pfalz  

Osterferien 30.03.2026 – 10.04.2026 
Sommerferien 29.06.2026 – 07.08.2026 
Herbstferien 05.10.2026 – 16.10.2026 
Weihnachtsferien 23.12.2026 – 08.01.2027 
 
 
 
 
 

Feiertage Rheinland-Pfalz  

Karfreitag 03.04.2026 
Ostermontag 06.04.2026 
Tag der Arbeit 01.05.2026  
Christi Himmelfahrt 14.05.2026 
Pfingstmontag 25.05.2026 
Fronleichnam 04.06.2026 
Tag der Deutschen Einheit 03.10.2026 
Allerheiligen 01.11.2026 
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2026 
2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2026 
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April Mai Juni 
 1  Tag der Arbeit  

2  
Naturwildpark Freisen 
Veitsrodter Regionalmarkt I  

3 Karfreitag Dart 
Musiktreff 
Freizeit Köln  

4   Freizeit Köln  

5   Freizeit Köln  

6 Ostermontag Musiktreff Freizeit Köln 

7   Freizeit Köln 

8 Musiktreff Martin Fromme  

9  
Pizzeria 
Marc Weide Schwimmen 

10    

11 
Pizzeria 
Ausstellung „Die Simpsons“   

12  Schwimmen  

13   
Pizzeria 
Rosengarten 

14  Christi Himmelfahrt Dart 

15    

16  Alpaka-Wanderung I  

17 DVD-Nachmittag   

18 
Planet Bowling I 
Santiano   

 

19    

20   
Rettungshunde hautnah 
Barfußpfad 

21 Schwimmen   

22    

23  
Hobbykochen 
Kinotag & Pizza Backen  

24 Lustige Theateraufführung  Sport Spiel Spaß 

25 
Ausflug Luxemburg/Trier 
Wellnesstag I Pfingstmontag  

26    

27  Sport Spiel Spaß Hobbykochen 

28   Dart 

29 Sport Spiel Spaß   

30  Draisinen Tour  

31    
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 Juli August September 

1  
Pizzeria 
Salinental & Bimmelbahn  

2    

3    

4 Pizzeria   

5 Zeit für Kaffee -  Lust auf Eis Musiktreff 
Pizzeria 
Veitsrodter Regionalmarkt II 

6    

7    

8 Musiktreff   

9   Musiktreff 

10  Kirner Kerb  

11 
Gartenschau 
Freizeitsee Triolago Schwimmen  

12   
Tiererlebnispark Bell 
Wellnesstag II 

13   Ketten fädeln 

14    

15  
Luisenpark Mannheim 
Mosel-Schifffahrt Schwimmen 

16    

17    

18 Alpaka-Wanderung II   

19 WINNETOU II  
Feuerwerk St. Goar 
Frühstück & Shoppingtour 

20    

21    

22 Ein Tag bei der Feuerwehr 
Hobbykochen 
Schloss & Schmetterlinge  

23    

24   Andre´ Rieu Tour 2026 

25 Hobbykochen   

26  Sport Spiel Spaß 
Hobbykochen 
Planet Bowling II 

27    

28    

29 Sport Spiel Spaß 
Feuerwehrmuseum 
Zoo Neunkirchen  

30   Sport Spiel Spaß 

31    
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Offenen Hilfen der 
Lebenshilfe e.V. Obere Nahe 
 
§1 Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle vertraglichen 
Leistungen der Offenen Hilfen der Lebenshilfe e.V. Obere Nahe 
(nachstehend nur Offene Hilfen genannt).  
 
§2 Leistungen 
Die Offenen Hilfen bieten an: 
1. Individuelle, ambulante Leistungen, z.B. häusliche Betreuungen, 
Wohnassistenz, Freizeitassistenz, Inklusion in Schule und KiTa. 
 
2. Leistungen für Gruppen 
 
§3 Anmeldung und Vertragsschluss 
(1) Die Ankündigungen und Konditionen für Leistungen der Offenen 
Hilfen sind unverbindlich. 
(2) Mit der Anmeldung erklärt der Kunde verbindlich sein 
Vertragsangebot. Die Anmeldung für die individuellen, ambulanten 
Angebote erfolgt durch den Abschluss eines Dienstleistungsvertrages. 
Die Anmeldung für Gruppenangebote erfolgt mittels des 
Anmeldeformulars. 
(3) Der Kunde hat im Rahmen der Anmeldung alle zur 
Vertragsabwicklung und Leistungserbringung erforderliche Angaben zu 
machen. bei unrichtigen oder fehlenden Angaben des Kunden sind die 
Offenen Hilfen jederzeit berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
(4) Der Dienstleistungsvertrag kommt durch schriftliche 
Annahmebestätigung oder Teilnahmebestätigung zustande. 
 
§4 Leistungsentgelte 
(1) Die Leistungsentgelte setzen sich aus Betreuungs- und Sachkosten 
zusammen. Der Dienstleistungsvertrag mit der aktuell gültigen Preisliste 
oder das aktuelle Programmheft sind Grundlage der Leistungsentgelte. 
(2) Sofern Dritte (Pflegekasse, Jugendamt, Kreisverwaltung o.a.) das 
Entgelt ganz oder teilweise übernimmt, ist die Vorlage einer schriftlichen 
Kostenübernahme oder Abtretungserklärung im Vorfeld der 
Leistungserbringung erforderlich. 
(3) Die Offenen Hilfen sind berechtigt, im Bereich der individuellen, 
ambulanten Leistungen bei Vorliegen sachgerechter Gründe die 
Stundensätze neu zu berechnen. Diese sind dem Kunden mindestens 
vier Wochen vor Inkrafttreten schriftlich mitzuteilen. 
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§5 Zahlungsbedingungen 
(1) Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich zu Lasten des Kunden 
(2) bei Kostenübernahme durch Dritte (Pflegekasse, Kreisverwaltung, 
Jugendamt o.a.) erfolgt die Rechnungsstellung ganz oder teilweise zu 
deren Lasten. Der Kunde kann die Offenen Hilfen bevollmächtigen direkt 
mit Dritten abzurechnen. 
(3) Werden die Kosten nur teilweise von Dritten getragen (Pflegekasse, 
Kreisverwaltung, Jugendamt o.a.), so ist der Differenzbetrag durch den 
Kunden zu leisten. 
(4) Ist der Leistungsanspruch gegenüber Dritten (Pflegekassen, 
Kreisverwaltung, Jugendamt o.a.) bereits ausgeschöpft, müssen die 
Kosten vom Kunden getragen werden. 
(5) Die Rechnungsstellung erfolgt immer zum Quartalsende. 
(6) Der Rechnungsbetrag ist mit der Rechnungsstellung fällig. Der 
Kunde kommt innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung in 
Verzug. 
(7) Befindet sich der Kunde bereits im Verzug, werden ab der 2. 
Mahnung 5 Euro Gebühr in Rechnung gestellt. 
 
 
§6 Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Der Kunde verpflichtet sich, alle Tatsachen anzugeben, die für die 
Leistungserbringung erheblich sind. 
(2) Der Kunde verpflichtet sich, die gemeinsamen Absprachen und die 
vereinbarten Termine einzuhalten. 
(3) Sollte dem Kunden die Wahrnehmung eines Termins aus einem 
wichtigen Grund nicht möglich sein, hat der Kunde bei individuellen, 
ambulanten Leistungen das Recht, sich bis einen Werktag vor 
Leistungsbeginn kostenfrei abzumelden. Erfolgt eine Abmeldung des 
Kunden von einer individuellen, ambulanten Leistung ab dem Tag des 
Leistungsbeginns ohne schwerwiegenden Grund wird ein Entgelt in 
Höhe von 25 € fällig. Meldet sich der Kunde trotz einer Verhinderung 
nicht von einer individuellen, ambulanten Leistung ab, ist das volle 
Leistungsentgelt für die Zeit die der Mitarbeiter gewartet hat zu zahlen. 
Die Regelungen zur Abmeldung gelten auch bei Erkrankungen und bei 
Änderungen der persönlichen Verhältnisse des Kunden. 
(4) Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 
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§7 Leistungsanpassung 
(1) Im Bereich der individuellen, ambulanten Leistungen können die 
Offenen Hilfen aus sachlichem Grund Ort und Zeitpunkt der Leistung 
ändern. 
(2) Für das Ferienprogramm, Freizeiten und Reisen sind Änderungen 
oder Abweichungen einzelner Leistungen vom vereinbarten Inhalt der 
Ausschreibung, die nach Vertragsschluss notwendig werden, möglich. 
Sie sind jedoch nur gestattet, soweit die Änderungen und Abweichungen 
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Leistung 
nicht beeinträchtigen. 
 
§8 Rücktritt und Kündigung durch die Offenen Hilfen 
(1) Die Offenen Hilfen können vom Vertrag zurücktreten oder ihn 
kündigen, wenn eine Leistung aus Gründen, die die Offenen Hilfen nicht 
zu vertreten haben ganz oder teilweise nicht stattfinden kann. In diesem 
Fall hat der Kunde das Entgelt für die bereits stattgefundenen 
Leistungen anteilig zu zahlen. 
(2) Die Offenen Hilfen sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten oder 
diesen außerordentlich zu kündigen, wenn: 
a) der Gesundheitszustand des Kunden sich derart verändert, dass die 
in der Leistungsvereinbarung beschriebenen Leistungen nicht umgesetzt 
werden können. 
b) der Kunde seine vertraglichen Pflichten schuldhaft grob verletzt, so 
dass den Offenen Hilfen eine Fortsetzung des Vertrages nicht 
zuzumuten ist. 
Im Falle der außerordentlichen Kündigung steht den Offenen Hilfen das 
Entgelt in voller Höhe zu. Eventuell anfallende Zusatzkosten hat der 
Kunde zu tragen. 
(3) Bei Leistungen für Gruppen ist für das Zustandekommen einer 
Leistung zum ausgewiesenen Entgelt eine Mindestteilnehmerzahl 
notwendig. Wird diese Mindestzahl nicht erreicht, können die Offenen 
Hilfen bis 4 Tage vor Leistungsbeginn vom Vertrag zurücktreten. Eine 
Rücktrittserklärung bedarf der Schriftform (schriftliche Absage des 
Angebotes). Sollte sich eine spontane Änderung ergeben wird Ihnen 
dies bis 2 Tage vor dem Angebot per Telefon mitgeteilt. Dies ist aber nur 
ein seltener Ausnahmefall (z.B. Erkrankung der Betreuer). 
(4) Im Bereich der individuellen, ambulanten Leistungen sind die 
Offenen Hilfen berechtigt, den Vertrag bis zum 3. eines Kalendermonats 
zum Monatsende ordentlich zu kündigen. 
(5) Kündigung und Rücktritt müssen schriftlich erfolgen. 
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§9 Rücktritt und Kündigung durch den Kunden 
(1) Im Bereich der individuellen, ambulanten Leistungen ist der Kunde 
berechtigt, den Vertrag bis zum 3. eines Kalendermonats zum 
Monatsende ordentlich zu kündigen. 
Eine außerordentliche Kündigung ist bei für die Leistungserbringung 
bedeutender Veränderungen des Gesundheitszustandes des Kunden 
möglich. 
Eine Kündigung bedarf der Schriftform. 
(2) Tritt der Kunde im Bereich der Angebote für Gruppen vom Vertrag 
zurück oder tritt er die Reise oder Maßnahme nicht an, werden 
Entschädigungspauschalen fällig. 
Der Rücktritt muss schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Maßgeblich für 
den Rücktritt ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei den Offenen 
Hilfen.  
 
Es werden nachfolgende Entschädigungspauschalen fällig:  
Entschädigungspauschalen für Gruppenangebote: bis 14 Tage vor 
Leistungsbeginn ist der Rücktritt kostenfrei, zwischen 13 und 1 Tag vor 
Leistungsbeginn ist 50% des Leistungspreises zu zahlen und ab dem 
Tag des Leistungsbeginns 100% des Leistungspreises. 
Wird ein geeigneter Ersatzteilnehmer gefunden, fällt lediglich eine 
Bearbeitungspauschale von 5€ an. 
 
Entschädigungspauschalen für Ferienprogramme: bis 28 Tage vor 
Leistungsbeginn ist der Rücktritt kostenfrei, zwischen 27 und 14 Tage 
vor Leistungsbeginn ist 10% des Leistungspreises zu zahlen und 
zwischen 13 und 1 Tag vor Leistungsbeginn 50% des Leistungspreises 
und ab dem Tag des Leistungsbeginns 100% des Leistungspreises. 
Wird ein geeigneter Ersatzteilnehmer gefunden, fällt lediglich eine 
Bearbeitungspauschale von 10€ an. 
 
Entschädigungspauschalen für Reisen und Freizeiten: bis 60 Tage vor 
Leistungsbeginn ist der Rücktritt kostenfrei, 59 – 40 Tage vor 
Leistungsbeginn ist 25% des Leistungspreises,    
39 bis 15 Tage vor Leistungsbeginn ist 75% des Leistungspreises zu 
zahlen und ab 14 Tage vor Leistungsbeginn 100% des 
Leistungspreises. 
Wird ein geeigneter Ersatzteilnehmer gefunden, fällt lediglich eine 
Bearbeitungspauschale von 25€ an. 
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(3) Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird in jedem Fall 
empfohlen. 
 
(4) Nimmt der Kunde/ Leistungsempfänger eine individuelle Leistung 
(Assistenzleistungen, Integrationshilfe) nicht wahr, muss der Termin 
spätestens 2 Stunden vorher abgesagt werden. Sollte der Termin nicht 
fristgerecht abgesagt werden, fällt eine Entschädigungspauschale von 
50% des Stundensatzes an. 
 
§10 Haftung  
Für Schäden haftet der Leistungserbringer im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
§11 Datenschutz 
Der Leistungserbringer gewährt Datenschutz nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung 
erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten des 
Leistungsempfängers erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  
Sofern eine Übermittlung personenbezogener Daten nicht auf Grund 
einer Rechtsvorschrift zulässig ist, bedarf es der schriftlichen 
Einwilligung des Leistungsempfängers. Mit dem Dokument „Unser 
allgemeiner Umgang mit personenbezogenen Daten in der Lebenshilfe 
e.V. Obere Nahe“ wird der Kunde allgemein über die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten durch die Lebenshilfe informiert.  
Mit der Veröffentlichung von Bildmaterial, das bei der 
Leistungserbringung aufgenommen wird (Fotos, Filme etc.) erklärt sich 
der Vertragspartner grundsätzlich einverstanden. Sollte eine 
Veröffentlichung nicht gewünscht sein, muss dies dem 
Leistungserbringer in schriftlicher Form mitgeteilt werden. Hierzu kann 
bei Bedarf das Dokument „Einwilligung in die Veröffentlichung von 
Fotografien und Videoaufzeichnungen“ verwendet werden. 
 
§12 Schlussbestimmung 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden 
einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die vollständige oder teilweise unwirksame Regelung soll durch 
eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahekommt.     
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Kosten Fahrdienst 
 
Die Pauschalen für den Fahrdienst sind folgende 
(bezogen auf eine einfache Fahrt): 
 
Pauschale 1 
Stadtgebiet und Umland bis ca. 8 km Entfernung     10,- 
€ 
(Göttschied, Algenrodt, Regulshausen, Vollmersbach, 
 Weierbach, Nah-, Mittel-, Kirchenbollenbach, Hammerstein,  
Enzweiler) 
 
Pauschale 2 
Stadtgebiet und Umland bis ca. 12 km Entfernung    12,- € 
(Gerach, Hintertiefenbach, Fischbach, Tiefenstein,  
Kirschweiler, Herborn, Veitsrodt, Rötsweiler-Nockenthal,  
Siesbach, Oberbrombach, Sonnenberg) 
 
Pauschale 3 
Fahrten in alle anderen Orte bis 17 km Entfernung               14,- €
  
Kreis Birkenfeld (beliebige Orte wie Mörschied, Hettenrodt,  
Langweiler, Niederwörresbach, Schmidthachenbach,  
Oberreidenbach) 
 
Pauschale 4 
Fahrten in Orte die mehr als 17 km Entfernung haben              16,- € 
Kreis Birkenfeld (Birkenfeld, Heimbach, Schauren, Rhaunen,  
Hoppst.-Weiersbach, Abenteuer, Börfink, Asbacher Hütte, 
Oberhambach, Wickenrodt, Bergen, Berglangenbach)  
 
Bitte bei Rollstuhl-Transporten beachten, dass wir einen Aufschlag von 
5 € pro Fahrt berechnen! 
 
Preise gelten bei Abholung durch Mitarbeitende der Lebenshilfe. Kann 
der Rollstuhlfahrertransport nicht durch die Lebenshilfe erfolgen, werden 
Ihnen die Kosten des Fahrdienstes (ASB, DRK) in Rechnung gestellt. 
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   Hauptstraße 465,   
   55743 Idar-Oberstein 
   www.lebenshilfe-idar-oberstein.de 

      Geschäftsführung:  Martina Becker 
 
Ansprechpartnerinnen: Koordinierende Fachkraft 

   Wohnassistenzen: 
    Verena Wahl 
    Tel.: 0 67 8 1 – 5 08 04 15 
     E-Mail: verena.wahl@lhio.de 

 
   Koordinierende Fachkraft 
   Häusliche Betreuung und Veranstaltung: 

    Ronja Lauer 
    Tel.: 0 67 8 1 – 5 08 04 13 
    E-Mail: ronja.lauer@lhio.de 

   Verwaltung und Veranstaltungen: 
    Anette Lauer 
    Tel.: 0 67 8 1 - 5 08 04 11 

   E-Mail: anette.lauer@lhio.de 
  

   Koordinierende Fachkraft Inklusionsfachdienst:  
    Claudia Junker 

   Tel.: 0 67 81 – 5 08 04 12 
   E-Mail: claudia.junker@lhio.de 

Sie können unsere Arbeit gerne mit einer Spende unterstützen! 
Bankverbindungen:    Lebenshilfe e.V. Obere Nahe 

KSK Birkenfeld 
IBAN: DE79 5625 0030 0001 1261 13 

 







Die Vorteile

einer Mitgliedschaft

liegen auf der Bank.

Gemeinsam stärker.

Als Mitglied werden Sie Teilhaber unserer Bank 
und profitieren von vielen Vorteilen. Denn wir sind 
unseren Mitgliedern verpflichtet. Das bedeutet, dass 
Sie den Geschäftskurs demokratisch mitbestimmen, 
Einblick in unsere Unternehmenszahlen erhalten und 
am Bankgewinn in Form einer Dividende beteiligt 
werden. Das ist unser genossenschaftliches Prinzip, 
und genau das macht uns so stark.

Jetzt Mitglied

werden und

profitieren.

vvr-bank.de




